
1
Grundsatz der Tarifeinheit wird aufgegeben

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, August 2010

Rechtsprechungsänderung des BAG

In einem Anfragebeschluss an den 10. Senat vom 
27. Januar 2010 (4 AZR 549/08) kündigte der 4. Senat 
eine Aufgabe der Rechtsprechung zur Tarifeinheit bei 
Tarifpluralität an und legte ausführlich die Gründe für 
die beabsichtigte Rechtsprechungsänderung dar. Mit 
Beschluss vom 23. Juni 2010 (10 AS 2/10 und 10 AS 
3/10) hat sich der 10. Senat dieser Rechtsauffassung 
angeschlossen. In Kürze wird nun die eigentliche 
Revisionsentscheidung des 4. Senats erwartet.

Reaktionen

Die ersten Vorschläge zur Kodifikation der Tarifeinheit 
liegen bereits vor. Eine gemeinsame Initiative von BDA 
und DGB sieht vor, dass bei Überschneidungen im An­
wendungsbereich der Tarifvertrag anwendbar sein soll, 
an den die Mehrzahl der Gewerkschaftsmitglieder im 
Betrieb gebunden ist (Grundsatz der Repräsentativität). 
Für die Laufzeit dieses Tarifvertrages soll auch für kon­
kurrierende Gewerkschaften die Friedenspflicht gelten. 
Auch die Bundesregierung hat signalisiert, dass eine 
gesetzliche Festschreibung des Grundsatzes der Tarifein­
heit geprüft werde. Eine Gesetzesinitiative wird sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls am Grundsatz der 
Repräsentativität orientieren, da der Gesetzgeber mit der 
Reglung in § 7 Abs. 2 AEntG bereits signalisiert hat, dass 
er auf diesem Wege eine Lösung von Konkurrenzfragen 
unterschiedlicher Tarifverträge für möglich hält. Unklar 
ist bislang, ob eine Änderung des Tarifvertragsgesetzes 
genügt oder eine Verfassungsänderung des Art. 9 Abs. 3 
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Das Bundesarbeitsgericht hat angekün­
digt, seine Rechtsprechung zum Grundsatz 
der Tarifeinheit aufzugeben. Die Bundes­
regierung prüft zurzeit, ob eine gesetzliche 
Festschreibung des Grundsatzes der Tarif­
einheit im Tarifvertragsgesetz möglich ist. 
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wirkungen die Rechtsprechungsänderung 
auf die Praxis hat und welche Reaktions­
möglichkeiten bestehen.
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Grundsatz der Tarifeinheit

Nach dem vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grund­
satz der Tarifeinheit galt bislang: ein Betrieb – ein Tarif­
vertrag. War ein Arbeitgeber an mehrere Tarifverträge 
gebunden (Tarifpluralität) oder fanden auf ein Arbeitsver­
hältnis verschiedene Tarifverträge Anwendung (Tarifkon­
kurrenz), erfolgte eine Auflösung des Konflikts nach dem 
sogenannten »Spezialitätsprinzip«. Hiernach fand allein 
der räumlich, betrieblich, fachlich und persönlich dem  
Betrieb am nächsten stehende Tarifvertrag Anwendung. 
Das Bundesarbeitsgericht sah in dem Grundsatz der Ta­
rifeinheit ein allgemeines Rechtsprinzip, das aus Gründen 
der Rechtssicherheit geboten sei, da nur die Beschränkung 
auf ein Tarifwerk eine praktisch handhabbare Regelung 
der Arbeitsbedingungen ermögliche.

Die Prägung der deutschen Gewerkschaftslandschaft 
durch die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)  
organisierten, nach Branchen geordneten Gewerkschaften 
(Industrieverbandsprinzip) führte ohnehin dazu, dass 
Überschneidungen im Anwendungsbereich der Tarifver­
träge lange Zeit die Ausnahme waren. Bereits seit einiger 
Zeit zeichnet sich jedoch ein Paradigmenwechsel in der 
Tariflandschaft ab. Es bilden sich vermehrt Spezial- oder 
Spartengewerkschaften, deren Zuständigkeit sich auf 
kleine, aber funktional entscheidende Gruppen von Be­
schäftigten konzentriert und die sich durch besonders 
effiziente Streikmöglichkeiten auszeichnen. Bekannte Bei­
spiele sind die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
und die Pilotenvereinigung Cockpit. Im Zuge dieser Ent­
wicklung haben sich auch die Auseinandersetzungen um 
den Grundsatz der Tarifeinheit verschärft.
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GG erforderlich ist. Für den 7. September plant das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine groß 
angelegte Diskussionsveranstaltung zum Thema Tarif­
einheit, in deren Rahmen den unmittelbar Beteiligten 
und Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden soll.

Auswirkungen auf die Praxis 

Spartengewerkschaften agieren bislang vorwiegend in 
der Daseinsvorsorge (Transport- und Gesundheits­
sektor), daher hat die Rechtsprechungsänderung auf 
viele Unternehmen unmittelbar keine Auswirkungen. 
Eine Ausweitung dieses Gewerkschaftstyps wird zwar 
erwartet, dafür bedarf es allerdings Berufsgruppierungen 
mit einem entsprechenden Potenzial (Funktionseliten). 
Entsprechende Ansätze zeichnen sich bereits bei der 
Berufsfeuerwehr und dem Pflegepersonal ab; Bereiche 
wie Wartung, Qualitätsendkontrolle oder IT-Support 
könnten folgen. Unterschiedlich sind die Prognosen für 
andere Tätigkeitsbereiche. Jedenfalls kurzfristig dürfte 
hier aber nicht mit einer substantiellen Änderung der 
Tariflandschaft zu rechnen sein, wie ohnehin die Ent­
wicklung von Spartengewerkschaften nicht »über Nacht« 
erfolgen wird. 

Unternehmen, in deren Bereichen Spartengewerk­
schaften existieren, müssen sich darauf einstellen, in 
Zukunft in kürzeren Abständen mit Tarifverhandlungen 
der verschiedenen Gewerkschaften – und damit im Zwei­
fel auch mit einer erhöhten Anzahl von Arbeitskämpfen – 
konfrontiert zu werden. Umsetzungsschwierigkeiten 
mit den konkurrierenden Tarifwerken im betrieblichen 
Alltag werden erwartet, etwa bei der Koordination ver­
schiedener Wochenarbeitszeiten und Urlaubsansprüche. 
Daher richten sich Appelle an die Gewerkschaften, Tarif­
inhalte abzustimmen, Tarifergebnisse anderer Gewerk­
schaften zu übernehmen oder jedenfalls die Laufzeiten 
der Tarifverträge zu synchronisieren, um ein zeitgleiches 
Ende der Friedenspflicht zu erreichen. 

Betroffene Unternehmen haben einstweilen nur wenige 
Möglichkeiten, auf die momentane Situation zu reagie­
ren. Dazu können gehören:

Eine Anpassung arbeitsvertraglicher Bezugnahme­��

klauseln. Konkret kann es sich empfehlen, die  
Formulierung dahingehend zu ändern, dass bei  
Geltung mehrerer Tarifverträge der speziellere An­
wendung findet. 

Kommt es zu einer gesetzlichen Kodifikation der ��

Tarifeinheit im Sinne des Grundsatzes der Repräsen­
tativität ist zu überlegen, »Funktionseliten« rechtlich 
und/oder organisatorisch in Unternehmensbereiche 
zu integrieren, die in die Zuständigkeit einer anderen 
als der Spartengewerkschaft fallen. Auf diesem Wege 
kann die Bindung an ein einheitliches Tarifwerk 
erreicht werden und eventuell sich entwickelnde 
Spartengewerkschaften wären an die Friedenspflicht 
gebunden.
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